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GEMEINDE ECHING 

BEBAUUNGS- und GRONORDNUNGSPLAN NR.19 "NORDOSTLICHE KLEISTSTRASSE" 
1 . VER EIN F ACH T E Ä N DER U N G 

Di e Gemeinde Eching erlässt aufgrund § 2 Abs . l und der §§ 9 und 10 
des Bougesetzbuc hes (BauGB), des Ar t . 91 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) , des Art , 23 der Geme i ndeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) und der Bo unut zungsver or dnun g (BauNVO i ,d , F, v . 23 ,01 .1990) 
f ol genden verei nfach t geän derten Bebauungspla n (Gege nsta nd der 
ver ein f ach te n And er ung s , Beg r ündung) als 

S ATZ U N G 

A. FES T SET Z U N GEN, Z E ICH E N E R K L Ä RUN GEN 

1. GELTUNGSBEREICH 

••••••• Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
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allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) ; 
die Ausnahmen nach §4 Ab s . 3 Ziff , 3 bis 5 
(BauNVO) si nd ni ch t zulä ssi g; 
zu §4 Abs , 3 Ziff , l : es sind nur l einere 
Beherbergungsbetriebe zul äss ig . 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung , z .B. von 
Nutzungsbereichen oder des Masses der Nutzung; 

Fläche über der Tiefgar age für private Gemein­
sChaftsnutzungen , z , B. Kinderspielplätze , 
Aufenthalts f lächen usw . 
I nnerhalb des Ba ura um es is t im Erdgeschoss eine 
überbauung die se r Fläch e bi s zu 30 % mit Gemein­
schaftsein richtungen , wi e z ,B, Abstell- , Hobby­
Wer kstatt - , Gemeinschafts - und Versorgungsräume , 
zu lässi g , Jed och nI ch t i n de n Obergeschossen. 
Ausserde m muss ein öffe ntl ich gewidmeter Weg, 
Br eite 4 , 00 m, in Nord -S üd- Rich t un g gewährleistet 
sein . Di ese Flächen dür fe n an de n gemeinsamen 
Gr enzen mit den Erschlle SS Ungs st ras sen nicht 
ei ngez äu n werd en , 
Ausnahm en eI ner tei lwe lsen überbau un g in den 
Oberges choss en könne n gela sse n we rde n, we nn 
es sich dabei um Geme l nschaftsnutzungen handelt . 

überdacht e r Durchgang 

Flächen für den Gemeinbedarf : 
Kindergarte n mit Spielflä chen 



3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Z . B. : 
GF 2750 

Bruttogeschossfläc he in qm innerhalb der einzelnen 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen als 
Höchstwert; 
Die Bruttogeschossfläche für Wintergärten und die 
zusätzliche GF, die sich aus dickeren Aussenwand­
stärken gegenüber den herkömmlichen von 36,S cm 
ergeben, werden nicht angerechnet . 

Die im Dachgeschoss herstellbare Geschossfläche wird bei der 
Ermittlung der Bruttogeschossfläche angerechnet, auch wenn im 
Bauantrag ein Ausbau des Dachgeschosses nicht vorgesehen ist . 

z . B.: I I 

Z.B.:@ 

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

Anzahl der Vollgeschosse zwingend 

4. BAUWEISE und OBERBAUBARE FLÄCHEN 
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Baulinie 

Baugrenze 

geschlossene Bauweise; 
im Bereich der Tiefgarage ist die erdgeschossige 
Bebauung zu unterbrechen. (s . Pkt . 2) 

Vermassung der überbaubaren Flächen, Angaben in m 

eingeschossige Bauzone : 
diese überbaubare Fläche der nördlichen Bauzeile 
(Erdhäuser) darf pro Grundstücksparzelle zwe i 
Drittel der Hausbreite in eingeschossiger 
Bauweise nicht überschreiten . 

Erdhäuser: 
diese sind nur in der nördlichen Bauzeile (südlich 
der Bahnlinie) im Zusammenhang mit der zu 
errichtenden Erdaufschüttung festgesetzt . 

Ei ~ e Bber schreitung der Baulinien und der Baugrenzen gemäss § 23 
Abs . 2 und 3 BauNVO durch Balkone ) Loggien, Vorddc her und Erker 
darf max . 1,50 m betragen ; Rücksprünge mit einer max . Tiefe von 
1, 50 m und einer Länge zwischen 3, 0 bis 10 , 0 m sind zulässig . 
Darüberhinaus können die Baugrenzen durch allseits verglaste 
Vorbauten (SOg . Wintergä rt en) aus Gründen der Energiegewin nung 
und des Lärmschutzes bis zu 2, 50 m überschritten werden ; -ihre 
-ihre Grundflächen werden bei einer Tiefe von grösser als 
1, 50 m zur Ermittlung der Bruttogeschossfläche angerechnet . 
Anlehngewächshäuser an der Südseite der Reihenhausbebauung 
werden nicht in die Berechnung der Geschossflächen einbezogen , 
wenn sie einfach verglast und unbeheizt sind, sich in den 
konstruktiv vorgegebenen Rahmen einfügen und die Aussenfläche 
auf OKF ErdgeSChoss max . 2,50 m und auf OKF Dachgeschoss max . 
1,50 m von der südlichen Hausaussenwand entfernt sind . 



5. NEBENANLAGEN UND NEBENGEBÄUDE 

Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind in die Haupt­
oder Nebengebäude oder in die Einfriedungen auf der Seite der 
Erschliessungsfläche baulich zu integrieren , wenn für den 
jeweiligen Bauraum kein zentraler Standort ausgewiesen ist. 

~ zentraler Standort für gemeinschaftlichen Abfall­
bzw . Müllbehälter je Bauraum; 

Trafostation und sonstige für das Gebiet zur Versorgung 
erforderlichen baulichen Anlagen sind ebenfalls in die Bau­
struktur und -gestaltung einzubeziehen . Einzelbaukörper für 
diese Zwecke sind nicht zulässig . 
Kabelverteilerschränke oder andere Einrichtungen von 
Ver so rgung sträge rn dürfen gegenüber Einf ri edungen nicht 
vo rs pringen . 

6. VERKEHRSFLÄCHEN 
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Begrenzungslin i e der öf fe ntl i chen Verkehrsfläche 

gemischt genutzte ErschlleSSUngsfläche für 
Fussgänger , Radfahrer und Kraftfah r zeuge 
(Verkehrsberuhigter Bereich) ; für diese Flächen 
ist ein gesonderte r Gestalt un gsplan zu erstellen, 
der auch die oberirdischen Fl ächen fü r den 
ruhenden Verkeh r nachweisen muss . 

Verbindungsweg , 
(beschränkt öffentlic her Weg) 

Feuerwehrumfa hrt ; Bef est igung der an den Fussweg 
angrenzenden Flä chen in Schotterrasen ausführen 

Fläche fü r Fu ssgäng er (G eh weg) 

Eigentümerweg , öffe ntl ich gewidmet 

Ein- und Ausfa hrt der Ti ef garage , Rampe ; 
eine überdachu ng de r Rampe i st zulässig J wenn 
ihre Umsch li essungsf lächen mi t schallabsor­
bierenden Mate ria l ien ers eh en we rden . 

7. WEITERE NUTZUNGSARTEN 

Stellpl ätze und Garagen 
In de n Baua nträgen sind die Stellplätze- bzw . Garagen nach 
folge nd em Sch lüssel auf den Grundstücksflächen nachzuweisen 
- f ür Wohn ein heiten bis 30 m2 Wohnfläche 1 Ga/St 
- für Woh nei nheiten von 30-100 m2 Wohnfläche 1, 5 Ga/St 
- f ür Wohn einheiten über 100 m2 Wohnfläche 2 Ga/St 
- für Einfamilien - , Re ihen- , Atriumhäuser usw. 

ohne zusätzliche abgeschlossene Wohnung 2 Ga/St 
- für ein e Einliegerwohnung 1 Ga/St 
r ----- . 
I I 

~-----~ 

St 

Fl äc hen f ür Stellplätze und Ga ragen 

Stellplätze ; eine überdachung ist zulässig , 
sofern dies abschnittsweise und in einheitlichen 
Materialien ausgeführt wird 



TG Tiefgarage; im Bereich der Erschliessungsstrassen 
muss die Tiefgaragendecke für eine Gesamtlast von 
30 t ausgebildet werden und die übrigen Decken­
flächen müssen eine Mindestüb er deckung von 0,70 m 
aufweisen; eine überhöhung di eser Bereiche gegen­
über dem benachbarten Gelände ist nicht zulässig , 
jedoch kann der Tiefgaragenbereich im Süden 
gegenüber der Wohnbebauung an der Westseite des 
Quartiersplatzes um 0,40 m überhöht werden . 

öffentli che Flächen für den ruhenden Verkehr 

Ausnahmen ~ach § 31 ~bs . 1 BauGB sind zulässig für Garagen und 
St ellplät ze, die in d r Gestaltung de n 1m Bebauung~plan 
zulössigen Garagen un Stellplätzen entsprechen und mit Art . 7 
Abs.5 BayBO in Eink lan g gebrac ht werde n ön nen . 

8. GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN NACH LANDESRECHT 

8 .1 Dachformen 

SD symmetrisches Satteldac h; 
aufgesetzte durchlaufe nd e Laternen sind zulässig 

PUU Pultdach 

Für die Erdhäuser, für den Kinde rgarten und für 
Nebengeböude sind hinsichtllc er Dac hform, Dachneigung 
und des Materials Ausnahmen zulassig , wenn aus der 
Gestaltung und der An ordnun g der Baukörper zueinander die 
Ausnahme abgeleitet werden kan n; j edoch mu ß innerhalb 
einer Bauzeile eine ein hei tli che Ausfü hrun g gewährleistet 
sein . 

< > einz uh altende Firstrichtung 

8 . 2 Wandhöhen (nach Art . 6 Abs .3 BayBO ) 

Die Wand höhe der III-geschossigen Bauk ör per darf 
max. 9,20 m betragen und die der II-geschossigen 6,80 m. 
Ausnahmen sind für die Nordwände der Gebäude mit Pultdach 
und für die Erdhäuser in Abstimmung mit der Gemeinde 
zulässig. 

Die Mindestwandhöhe für die Erdhäuser ergibt sich aus der 
geforderten Höhe der Lärmabschirmung in Abhängigkeit von 
der Dachkonstruktion . Die geforderte Mindesthöhe der 
Erdhäuser beträgt 10,20 m über der Oberfläche des 
Verbindungsweges südlich der Bahnlinie. 
Die First- und Traufhöhen innerhalb einer Gebäudezeile 
müssen in gleicher Höhe durchlaufen. 

Als Wandhöhe gilt das Mass von der Mitte der Strassenober­
fläche bis zum Schnittpunkt der äusseren Oberfläche der 
Aussenwand mit der Dachhaut. 



8.3 Gauben) Dacheinschnitte 

Dachgauben) Dacheinschnitte und Zwerchgiebel sind nicht 
zulässig. 

8.4 Dachüberstände 

Dachüberstand an der Traufe max. 0)50 m) 
Dachüberstand am Giebel max. 0)30 m. 

8 .5 Materialien für die Baukörper 

Als sichtbare Materialien sind Ziegel, Putz) Holz und Glas 
zu verwenden. Auffallend unruhige Oberflächenstrukturen 
sind nicht zulässig. 

Als Material für die Dacheindeckung der Satteldächer sind 
Ziegel oder Pfannen in naturroter Farbe zu verwenden . Für 
Pul tdächer ist Blech) Ti tanzink o. ä , in Verbindung mi t 
Sonnenkollektore n zulässig) wenn diese mindestens ein 
Drittel der Da c fläche beanspruchen . 

Für die Fassad ell fl ächen sind nur helle Pastellfarben zu 
verwenden . Di e l ol zoberflächen de r Fassadenverkleidungen 
sind ebenfalls mit hellen Farbtöne n (Lasuren) zu 
behandeln ) - dunkle) dun kelb raune bi s schwarze Oberflächen­
behandlungen s ind au s ge s talterischen Gründen unzulässig , 

Anlagen zur Energiegewinnung (Solaranlagen) an Dach - und 
Wandflächen sind bei gestalterischer Einbindung in die 
Baukörper und mit Abstimmung der Gemeinde zulässig , 

8 . 6 Einfriedungen 

Zulässi~ sind Holzlatten- und Staketenzäune mit senk­
rechter Lattung ) Maschendrahtzäune mit einer max . Höhe von 
1,50 m in Verbindung mit immergrü nen Rankgewächsen nur als 
Unterteilung der privaten Grundstücksflächen und Hecken; 
jedoch sind Thujenhecken ausgeschlossen. 

9. GRONORDNUNG 

9.1 Grünflächen und Anpflanzungen 

G r ü n f I ä c h e n 

öffentliche Grünflächen ols höchstens zweischürige 
Blumenwiese; 
die Spielwiese vor den Erdhäusern als Gebrauchs­
rasen. Die baumüberstandenen Angerfläche entlang 
der Westgrenzp des Bebauungsplangebietes ist als 
ausgedehnte und vielfältig nutzbare Spielzone 
auszugestalten) in welcher auch grössere Flächen 
mit wassergebundenen Decken (als Erweiterung des 
eingetragenen Fussweges) vorzusehen sind . 

Spielplatz 

naturnahe Strauch- und Baumpflanzungen auf dem 
aufgeschütteten Gelände nach folgender Artenliste: 

Feldahorn - Acer campestre 
Bergahorn - Ace r pseudoplatanus 
Grauerle - Al mus incana 
Birke - Betula pendula 
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Hainbu che - Carpin us betulus 
Kornel ki rsc ~ e - Cornus mas 
Hasel - Corylus avelana 
Weissdorn - Crataegus laevigata 
Pfaffenhüt chen - Eu onymus europaea 
Liguster - Ligustrum vulgare 
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum 
Holzapfel - Malus silvestris 
Zitterpappel - Populus tremula 
Vogelkirsche - Prunus avium 
Schlehe - Prunus spinosa 
Stiel eiche - Quercus robur 
Hundsrose - Rosa canina 
Lavendelweide - Salix eleagnos 
Ho l~nd er - Sambucus nigra 
Vogelbeere - Sorbus aucuparia 
Wolliger Schneeball - Viburnum lantana . 

Im Pflanzschema s ind auf 120 m~ vier Bäume zu 
pflanzen , die einen Stammumfang von 12-14 cm 
aufweisen müssen . 

Kastanie - Aesculus hippocastaneum J 

Hochstamm , 3x verpfl . , Stammumfa ng 20-25 cm 

Kastanie (fruchtlos) - Aesculus baumannii J 

Hochstamm , 3x verpfl . , Stammumfang 20 -25 cm 

Je Hochstamm J 3x verpfl . J Stammumfang 18-20 cm : 
Doppelallee im Westen und Kleiststrasse 

Strasse A: 
Strosse B: 
Strasse C: 

Winterlinde 
Esche 
Spitzahorn 
Vogelkirsche 
Vogelbeere 

- Tilia co rdata oder 
Fraxinus excelsior J 

Acer platanoides 
Prunus avium 
So rbus aucupar ia 

Obstbäume : zusammenhängende Reihe n oder Gruppen i n 
Jeweils nur einer Art 

Je Erschliessungsstrasse ist eine Baumart aus 
folgender A,tenliste zu 

Schmuck-Eberesche -
Rotdorn -

pflanzen : 
Sorbus decora 
Crataegus laevigata, 
"Paul 's Scarlet" 

Zierkirsche 
Zierapfel 

geschnittene Hecken 
Artenliste : 

Hainbuche 
Weissdorn 
Flieder 

Prunus subhirtella "Plena" 
Malus sargentii J Hochstamm 

auf Privatgrundstücken aus 

- Carpinus betulus 
- Crataegus mon ogyna 
- Syringa chinensis 



9 . 2 Sonstige grünordneri sc he n Fe stsetzu ngen 

111 11111111 Flächen, die nicht eingefriedet werden dürfen. 

Die unbebauten Flächen der Privatgrundstücke, soweit diese 
nicht als Zufahrten und Stellplätze im Sinne der Festsetz ­
ungen genutzt werden müssen, sind gärtnerisch zu gestalten . 
J e 200 m2 G run d s t ü c k f 1 ä c he ist mi nd. ein Lau b - 0 der ' 0 b s tb au m 
zu pflanzen . 
Zur Begrünung der Privatgärten ist auf Koniferen 
zugunsten der Arten des Landschaftsraumes zu verzichten. 

Stellplatzflächp.n für Pkw sind in Rasenpflaster oder aus 
anderen wasserdurchlässigen Bodenbelägen herzustellen. 

Fusswege in öffentlichen Grünflächen sind als wassergebundene 
Decke auszubilden . 

10. ENERGIE 

Sämtliche Heizungen der Gebäude dürfen nur an umweltfreund­
liche Energieträger angeschlossen werden, wie z .B, Gas, Solar­
anlagen, regenerative Energiequellen , 
und sie müssen einen immissionsar men Betrieb gewährleisten. 

11. IMMISSIONSSCHUTZ 

Lärmschutz : 

.......... . 

Fläche für Aufschüttungen als Lärmschutz zur 
Bahnlinie und zur Autobahn München-Nürnberg 
mi t SChutzpflanzungen (s . auch Pkt . 4, Erdhäuser ) . 
Die Erdaufschüttungen müssen an die im Westen 
bestehenden Lärmschutzmossnahmen lückenlos 
anschlie ssen (s . Lärmschutzgutachten) . 

Die Aussent ür en und die notwendigen Fenster von Schlaf- und 
Kinderzimmern der Ost- , Süd- un d Nor dseiten der Gebäude müssen 
noch DIN 4109 ei n bewertetes Schalldämm-Mass von 35 dB(A) 
aufweisen (Scha l lschutzklasse 3 nach VDI 2719 ) . Die Fenster 
müssen zusätzlic h im geschlossenen Zustand eine ausreichende 
Belüftungsmöglichkeit habe n. Diese Forderungen können auch 
durch vorgesetzte Wi ntergä r ten erfüllt werden . 
\] 474,90 Min desthö he der Lärmabschirmung über der OK . des 

bestehenden Weges durch die Gebäude der nördlichste n 
Zeile (Erdhäuser) 

12. ABSTIMMUNGSPFLICHT 

Die Bauvorhaben müssen hinsichtlich der Bauweise , ihrer 
Eigenart und des Ortsbildes im Sinne des §34 BauGB aufeinander 
abgestimmt werden, Das Einvernehmen mit der Gemeinde ist 
herzustellen, 
Für die Erdhäuser ist die Abstimmung der First- un d 
Traufhöhen, insbesondere die Herstellung der nördlichen 
Gebäudewand (Stützwand) zwingend erforderlich . 



B. HIN W EIS E 

~ x ~~ aufzuhebende Grundstücksgre nze 

z . B. 1146 Flurnummer des Grundstücks 

Tra f os 0 t ion 

-0--0- vo rh andener Schmutzwasserkanal 

'V Z. 8.465,15 Höhenkote 

• Gemeinschaftsflächen } die mit leichten 
Konst ru ionen ü~erdach t we rden könn en ; Pavillon 

Gelände : 
Das ursprUn gllChe Gelände ann in ei ner Höhe bis zu 1}20 m 
durch Aufschüttungen angehoben werden} wenn sichergestellt ist , 
dass die Höhenanschlüsse an das Baugebiet "Nördliche 
Kleiststrasse", an die Verlängerung der Goethestrasse und .nach 
Süden zur Kleiststrasse hOh engleich ausgeführ t werden könn en . 

Grundwasser : 
der Grundhochwasserspiege 
natürlichen Gelände; sämt 
Grundwasser zu siche rn. 

Antennen: 

liegt ca. 1 , 00 m unter dem 
iche Gebäude sind gegen drückendes 

Der Anschluss an das Breitbandkabel ist vorgesehen . 

BE ISPIELE FÜR MÖGLICHE QUERSCHNITTE DER ERDHÄUSER 

'. 
474 .90 v 

SÜDEN 
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464 .4 0 
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